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Text 

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch 

§ 20. (1) Wer in einem Persönlichkeitsrecht verletzt worden ist oder eine solche Verletzung zu 
besorgen hat, kann auf Unterlassung und auf Beseitigung des widerrechtlichen Zustandes klagen. Der 
Anspruch auf Unterlassung umfasst auch den Anspruch auf Beseitigung eines der 
Unterlassungsverpflichtung widerstreitenden Zustandes. Unter den Voraussetzungen des § 17a Abs. 3 
können auch die dort genannten Personen klagen. 

(2) Wird in einem Medium im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Arbeit- oder Dienstnehmers 
dieser in seinem Ansehen oder seiner Privatsphäre verletzt und ist dieses Verhalten geeignet, die 
Möglichkeiten des Arbeit- oder Dienstgebers, den Arbeit- oder Dienstnehmer einzusetzen, nicht 
unerheblich zu beeinträchtigen oder das Ansehen des Arbeit- oder Dienstgebers erheblich zu schädigen, 
so hat dieser unabhängig vom Anspruch des Arbeit- oder Dienstnehmers einen eigenen Anspruch auf 
Unterlassung und Beseitigung. Entsprechendes gilt für ehrenamtlich Tätige und Organe einer 
Körperschaft. Die Geltendmachung des Anspruchs des Arbeit- oder Dienstgebers ist nicht von der 
Zustimmung des Arbeit- oder Dienstnehmers abhängig. Eine Pflicht zur gerichtlichen Geltendmachung 
für den Arbeit- oder Dienstgeber bezüglich die den Arbeit- oder Dienstnehmer betreffende 
Persönlichkeitsrechtsverletzung insbesondere aufgrund der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht besteht 
nicht. 

(3) Bedient sich derjenige, der eine Verletzung eines Persönlichkeitsrechts begangen hat oder von 
dem eine solche Verletzung droht, hiezu der Dienste eines Vermittlers, so kann auch dieser auf 
Unterlassung und Beseitigung geklagt werden. Anbieter von Vermittlungsdiensten nach Art. 4 der 
Verordnung (EU) 2022/2065 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste), ABl. Nr. L 277 vom 27.10.2022, S. 1, gelten nicht 
als Vermittler im Sinne dieser Bestimmung. Liegen beim Vermittler die Voraussetzungen für einen 
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Ausschluss der Verantwortlichkeit nach den Art. 5 und 6 der Verordnung (EU) 2022/2065 vor, kann er 
erst nach Abmahnung geklagt werden. 
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